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Reglement über die
Finanzierung von Erschliessungsanlagen der Gemeinde Leutwil
(<Ersch [iessu ngsf i nanzieru n gsreglement>)

Die Einwohnergemeinde Leutwil erlässt gestützt auf S 20 Abs. 2 tit. i des Gesetzes über die Einwoh-
nergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember 1978 und 5 34 Abs. 3 des Gesetzes über
Raumptanung, Umwettschutz und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 das nachste-
hende Regtement über die Finanzierung von Erschtiessungsantagen ("Erschtiessungsfinanzierungs-
regtement").

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

s1
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Dieses Regl.ement regett die Vertegung der Kosten für Strassen und kommunate Anta-
gen der Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseitigung auf die Grundeigentümer.

s3

1 Der Gemeinderat erhebt von den Grundeigentümern an die Kosten von öffenttichen
Antagen (S1)

a) Erschtiessungsbeiträge für die Erstettung, Anderung und Erneuerung von kommuna-
len Anlagen

b) Anschtussbeiträge f ür die Erstettung, Anderung und Erneuerungvon kommunaten An-
lagen

c) wiederkehrende jährtiche Benützungsgebühren bestehend aus Verbrauchsgebühren
und attenfatts Grundgebühren für den Betrieb der kommunaten Antagen sowie für
Kosten, die nicht durch Erschtiessungsbeiträge und Anschtussbeiträge gedeckt sind.

2 Die einmatigen und wiederkehrenden Abgaben dürfen den Gesamtaufwand für Erstet-
[ung, Anderung, Erneuerung und Betrieb der öffenttichen Antagen sowie die Verzinsung
der Schulden nach Abzug der Leistungen von Bund und Kanton nicht übersteigen.

3 Für das Prüfungs- und Bewittigungsverfahren gitt das Baugebührenreglement.

s2

Attgemeines ln diesem Regtement verwendete Personenbezeichnungen beziehen sich auf atte Ge-

schlechter.

Gettungs-
bereich

Finanzierung
der Erschties-
sungsantagen
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s4

1 Atte festgetegten Abgabentarife verstehen sich ohne Mehrwertsteuerzuschtag. Die von
der Gemeinde für ihre Leistungen zu erbringende eidgenössische Mehrwertsteuer wird
den Abgabepftichtigen zusätztich zu den Abgaben auferlegt. Sie wird separat ausgewie-
sen und ist mit der Abgaben- bzw. Gebührenverfügung zur Zahlungfättig.

2 Sämttiche Kosten der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sind zu 1000/o über
Gebühren zu finanzieren. Wird der anzustrebende Deckungsgrad von 1O0o/o der Kosten
der [aufenden Rechnung um mehr ats 10 o/o über- oder unterschritten, ist der Gemein-
derat ermächtigt, die jeweitigen Gebühren unter Wahrung der Tarifstruktur und der pro-
portionalen Betastung der einzelnen Tarifpositionen in jährtichen Schritten von max.
2Q o/o Anzupassen.

s5

1 Bezügtich der Verjährung getten die Bestimmungen des Verwattungsrechtspftegege-
setzes (VRPG).

2 Die Verjährungsfrist von fünf Jahren für periodisch zu erbringende Leistungen beginnt
nach Abschluss des Rechnungsjahres.

s6

Zur Bezahlung der Abgaben (Erschtiessungsbeiträge, Anschtussbeiträge oder Benüt-
zungsgebühren) sind diejenigen Personen verpftichtet, denen im Zeitpunkt des Eintritts
der Zahtungspfticht taut Grundbuch das Eigentum zusteht.

s7

1 Für Abgaben, die bis zum Verfatttag nicht bezahtt sind, wird ohne Mahnung ein Ver-
zugszins von 5 0/o berechnet (5 6 Abs. 1 VRPG).

2 Werden geteistete Abgaben zurückerstattet, wird keine Verzinsung gewährt

s8

1 Der Gemeinderat ist berechtigt, in offensichttichen Härtefätten oder wo die Anwen-
dung dieses Regtements unangemessen wäre, die Abgaben ausnahmsweise anzupas-
sen.

2 Der Gemeinderat kann Zah [ungserteichterungen gewähren.

3 Beiträge für die dem bäuertichen Bodenrecht unterstehenden unüberbauten Grund-
stückteite in Bauzonen werden gestundet (S 35 Absatz4BauG).
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B. ERSCHLIESSUNGSBEITRAGE

s9

Finanzierung Die FinanzierungderErschliessungsantagenwird mittels

a) Beitragsplan,
b) Einzetverf ügung oder
c) öffenttich-rechtlichem Vertrag

gemäss S 35 Abs. 1 und S 37 Abs. 3 des Baugesetzes (BauG) geregett

s10

Kosten Ats Kosten der Erstettung, Anderung und Erneuerung getten namenttich

a) die Kosten für den Erschliessungsptan

b) die Ptanungs-, Projektierungs- und Bauleitungskosten

c) Bestandesaufnahmen (2.8. Rissprotokotte)

d) Gebühren und Kosten für Bewittigungen

e) die Landerwerbskosten und die Kosten für den Erwerb anderer Rechte

f) die Bau- und Einrichtungskosten sowie die Kosten für Anpassungsarbeiten
g) die Entschädigungvon Ertragsausfällen

h) die Kosten der Vermessung und Vermarkung

i) Verschiedenes und Unvorhergesehenes
j) die Finanzierungs- und Verwaltungskosten

k) die Kosten für den Beitragsptan

s 11

Der Beitragsplan enthätt:
a) den Voranschtag über die Erstetlungskosten

b) den Kostenantei[ des Gemeinwesens

c) den Ptan über die Grundstücke bzw. Grundstückf[ächen, für die Beiträge zu erbringen
sind (Perimeterptan)

d) die Grundsätze der Verlegung (Kostenvertegung)

e) das Verzeichnis alter zu Beitragsteistungen herangezogener Grundeigentümerinnen
und Grundeigentümer mit Angabe der von ihnen geforderten Beiträge

f) die Bestimmung der Fättigkeit der Beiträge
g) eine Rechtsmittetbelehrung

Beitragsptan
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s12

1 lm Beitragsplan oder öffenttich-rechttichen Vertrag werden die Kosten der Grundei-
gentümer nach Massgabe der ihnen erwachsenden wirtschafttichen Sondervorteilen
verteilt (gem. BauG). Dabeisind die örttichen Gegebenheiten wie:

- Beitragsperimeter,
- Grundstückgrösse,
- Ausnützungsmögtichkeiten,
- Ba utiefe (direkt anstossende/hintertiegende Gru ndstücke),
- bereits oder teilweise überbaute Grundstücke,
- Erschliessung durch mehrere Strassen resp. Leitungen,
- Gehwege,
- erbrachte, weiter verwendbare Vorteistungen (zum Zeitpunkt der Erbringung ohne

Verzinsung),

zu berücksichtigen. Die Detaits werden im konkreten Einzetfatt geregel.t.

2 Bei Erstetlungen, Anderungen oder Erneuerungen werden Grundeigentümer von un-
überbauten Grundstücken zu 100 0/0, jene von überbauten Grundstücken zu2l3 betas-
tet.

s13

Dienen Antagen gteichzeitig der Grob- und der Feinerschtiessung, so sind die Kostenan-
teile nach dem Verhättnis der Erschtiessungsfunktion zu bemessen.

s14

1 Der Beitragsptan muss spätestens bei Beginn der Bauarbeiten öffenttich auftiegen. Auf
Ort und Zeitpunkt der öffenttichen Auftage des Beitragsptanes ist vorgängig im amtti-
chen Pubtikationsorgan der Gemeinde hinzuweisen.

2 Den Beitragspftichtigen ist die Auftage zusammen mit der Höhe des auf sie entfatten-
den Beitrages (inkl.. Fättigkeit und Rechtsmittetbetehrung) vor Aufnahme der Bautätig-
keiten d u rch eingeschriebenen Brief anzuzeigen.

3 Vorbehatten bteibt das vereinfachte Verfahren bei nur wenigen beteitigten Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentümern (BauG).

s1s

Vottstreckung lst der Beitrag in Rechtskraft erwachsen, ist er einem voltstreckbaren gerichttichen Ur-
teit gteichgestetlt. Für Erschtiessungsbeiträge gitt ein gesetzliches Grundpfandrecht
(BauG)
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s16

1 Die Bauabrechnung ist vor der Verabschiedung der Kreditabrechnung durch die Ge-
mei ndeversam m lu ng wä hrend 30 Tage n öff enttich a ufzu tege n.

2 Sie kann innert der Auftagefrist angefochten werden. Für das Verfahren gitt S 35 Abs. 2

BauG.

s17

Die Beitragspfticht entsteht mit Beginn der öffenttichen Auftage des Beitragsplanes.

s18

1 Erschtiessungsbeiträge werden f rühestens mit Baubeginn der Antage fättig, für welche
sie erhoben werden.

2 lm Übrigen wird die Fättigkeit im Beitragsptan bestimmt. Dieser kann, entsprechend
dem Fortgang der Arbeiten, Teitzahtungen vorsehen.

3 Die Beiträge sind auch dann fältig, wenn gegen den Beitragsptan Einsprache bzw. Be-

schwerde geführt wird.
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C. STRASSEN

l. Erschl,iessungsbeiträge

s19

1 Die Grundeigentümer [eisten nach Massgabe der ihnen erwachsenden wirtschaftti-
chen Sondervorteite Beiträge an die Kosten der Erstettung und Anderung von Strassen.
Die Verteitung der Kosten erfotgt gemäss Anhang.

2 Die Strassen inkt. Beteuchtung und Strassenentwässerungwerden betreffend ihrer Er-

schtiessungsfunktion in Basis-, Grob- und Feinerschliessung eingeteitt.

s Kantonsstrassen / Gemeindestrassen
- Haupwerkehrsstrassen (HVS):

Hauptverkehrsstrassen haben überregionale, regionale und zwischenörttiche Be-
deutung. Sie teiten grosse Verkehrsströme und verbinden Ortschaften.

- Verbind ungsstrassen (VS):

Verbindungsstrassen haben zwischenörttiche Bedeutung. Sie verbinden den Ver-
kehr zwischen Ortschaften und können auch ausser- und innerhatb von Ortschaf-
ten Sammet- und Erschtiessungsfunktionen übernehmen.

4 Die Groberschliessung umfasst die für die Erschl.iessung eines Quartiers erforderli-
chen Hauptsammetstrassen (HSS), Quartiersammelstrassen (QSS) und Haupt-Fuss-
wege. Die Sammetstrassen fassen in der Reget mehrere Erschliessungsstrassen zu-
sammen und verbinden sie mit dem übergeordneten Strassennetz. Sammetstrassen
dienen im Normatfatl neben der Groberschtiessung des Quartiers auch der Feiner-
schtiessung

5 Die Feinerschtiessung betrifft die für die unmittetbare Erschtiessung der einzetnen
Grundstücke erforderlichen Erschtiessungsstrassen und -wege. Sie verbinden die
Grundstücke mit der Groberschtiessung (Sammetstrassen). Die Erschtiessungsstras-
sen werden unterschieden in:

- Quartiererschliessungstrassen (QES)

- Zufahrtstrassen (ZS)

- Zufahrtsweg (ZW)

Zufahrtsstrassen und Zufahrtswege mit durchgehendem [andwirtschafttichem Ver-
kehr werden bei der Festtegung Erschliessungsgebühren ats Groberschliessung einge-
stuft.

6 Ats Erstettung gitt der Bau einer neuen Antage (Strasse ink[. Beteuchtung, Entwässe-
rung und wo geptant Gehweg). Dazu zähtt auch der Neubau einer Strasse auf dem Tras-
see eines Flurweges.

7 Ats Anderung getten wesenttiche bautiche Anpassungen einer Strasse (2.8. Strassen-
entwässerung, Strassenverbreiterung, Anderung der Linienführung in Situation und Hö-
hentage, Strassenrückbau, Einbau von Strassenabschtüssen, Beteuchtung, Gehwege,
usw.).
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8 Ats Erneuerung gitt, wenn die Massnahmen Arbeiten zur Verbesserung der Tragfähig-
keit des Oberbaus einer Strasse umfassen. Die Erneuerung setzt voraus, dass atte Be-

standteite einer Strasse entsprechend ihrer bisherigen Funktion in genügender Weise
vorhanden waren und den an sie gesteltten Anforderungen nicht mehr genügen. Unter-
hattsarbeiten gelten nicht ats Erneuerung.

e Der Unterhatt ist in den SS 97 ff BauG geregett. Er beinhattet atle Massnahmen, die für
die Benutzung, Erhattung und Wiederherstettung einer Antage (Strasse inkt. Beteuch-
tung und Entwässerung) erfordertich sind (2.B. Heissteerung, reine Betagserneuerung,
Spü tung Strassenentwässerung etc.).

10 Die Finanzierung von Privatstrassen wird durch die Strasseneigentümer geregett

11 Die Kosten für die Erstettung, Anderung und Erneuerung der Basiserschtiessung [Ver-
bindungsstrassen (VS)l werden von Kanton und Gemeinde gemäss separatem Verteiter
getragen.

12 Sofern den Grundeigentümern ein wirtschaftticher Sondervorteit erwächst, kann der
Gemeinderat im Rahmen des Gemeindeanteites Erschliessungsbeiträge gemäss Abs.
1 erheben.

13 Die Kosten für kommunale Fuss- und Radwege trägt die Gemeinde, sofern diese nicht
Bestandtei t eines Strassen- oder Gesamterschtiessungsprojektes sind.

s20

Die Gemeinde übernimmt die Erneuerungs- und Unterhattskosten von Gemeindestras-
sen.
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Bemessung

Definition
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Definition
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erschliessung

D. WASSERVERSORGUNG

l. Erschliessungsbeiträge

s21

1 Die Grundeigentümer leisten nach Massgabe der ihnen erwachsenden wirtschaftti-
chen Sondervorteite Beiträge an die Kosten der Erstettung, Erneuerung und Anderung
von Antagen der Wasserversorgung. Die Verteitung der Kosten erfotgt gemäss Anhang.

2 Die Basiserschtiessung beinhattet die grundtegenden Antagen einer Wasserversor-
gung. Dazu gehören die Antagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Wasser-
förderung, Wasserspeicherung, die Fernwirkanlagen sowie die Zubringer- und Haupt-
[eitungen.

4 Die Feinerschtiessung beinhattet diejenigen Leitungen, die den Anschluss der einzet-
nen Grundstücke (Hausanschtussteitungen) an die Sammetleitungen gewährteisten
(vergt. Anhang) sowie die Hydranten für den Löschschutz.

s Eine Erstettung ist der Bau einer neuen Baute oder Anlage.

6 Eine Anderung ist die Verbesserung oder Erweiterung einer bestehenden Baute oder
Antage.

7 Eine Erneuerung ist ein vottständiger Ersatz einer Baute oder Anlage oder von wesent-
tichen Teiten zu deren Wiederherstettung (Sanierung). Unterhattsarbeiten getten nicht
ats Erneuerung.

I Der Unterhatt beinhattet atte Massnahmen, die für die Benützung und Erhattung einer
Baute oder Anlage erfordertich sind.

I l. Anschl,ussbeiträge

s22

1 Für den Anschluss an die Wasserversorgung erhebt die Gemeinde einen Anschluss-
beitrag in Abhängigkeit der anrechenbaren Gesamtgeschossftäche der erschtossenen
Bauten. Vorbehatten bteibt S 21.

2 Als anrechenbare Gesamtgeschossftäche gitt die Summe atter ober- und unterirdi-
schen Geschossftächen, einschliesstich der Mauer- und Wandquerschnitte, soweit die
Räume auf alte 4 Seiten geschtossen sind.

Nicht angerechnet werden

Definition
Erstetlung

Definition
Anderung

Definition
Erneuerung

Definition
U nterhal.t

Bemessung

Definition:
Gesamtge-
schossftäche

a)

b)

Dachgeschossftächen unter 1.50 m tichter Raumhöhe;
Estriche von Wohnhäusern, die f ür die wohntiche Nutzung zuerst einer bautichen Ver-
änderung bedürfen;
Eingeschossige, freistehende und an das Hauptgebäude angebaute Einstettgaragen
und Einstetlräume (Kteinbauten), die über keine Wasseransch[üsse verfügen.

c)
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3 Folgende Nutzungen werden unterschieden:
a) Wohn- und Bürobauten
b) Gewerbe- und lndustriebauten ohne Bürogebäude sowie Ökonomiegebäude mit

Viehhattung
c) Lagerbauten und Ökonomiegebäude ohne Viehhattung.
d) Garagen und Autoeinstetthatten etc.

Die jeweitigen Ansätze sind in Anhang zu finden

4 Bei Bauten mit gemischter Nutzung wird der Anschtussbeitrag nach der anrechenba-
ren Geschossftäche anteitsmässig gemäss dem Anhang erhoben.

5 Die Anschtussbeiträge werden auch bei Liegenschaften mit privater Wasserversor-
gung oder ohne Wasseranschtuss erhoben, wenn der gesetztich vorgeschriebene
Löschschutz durch die Wasserversorgung erbracht wird.

6 Für Schwimmbassins, Schwimmteiche und Zierbassins wird derAnschlussbeitrag pro

mt Nettoinhatt berechnet.

7 ln fotgenden Fätten hat ein Bauvorhaben keinen Anschlussbeitrag zur Fotge:

a) Für Kteinstbauten, welche nicht baubewittigungspftichtig sind.
b) Vergtasungen von Terrassen und Balkonen.

s23

1 Wird ein bereits angeschlossenes Gebäude abgebrochen und an dessen Stette ein
Neubau errichtet, wird die der Anschtussbeitrag für die erweiterte Ftäche nach S23 Ab-
satz 2 erhoben. Bei ei n er Ftäch en red u ktion erf otgt kei ne Rückerstattu ng.

2 Bei Um-, An-, Aus-, und Erweiterungsbauten einer bereits angeschlossenen Baute ist
eine zusätzticher Anschtussbeitrag zu bezahten entsprechend der durch die bautichen
Veränderungen bedingten Erhöhung der anrechenbaren Geschossftäche, unabhängig
davon, ob durch die bautichen Veränderungen die Wasserversorgung mehr bean-
sprucht wird. Bei einer Flächenreduktion erfotgt keine Rückerstattung.

3 Bei Zweckänderungen angeschtossener Gebäude wird der Anschtussbeitrag für die
veränderten Ftächen erhoben; unabhängig davon, ob durch die bautichen Veränderun-
gen die öffenttichen Wasserantagen mehr beansprucht werden. Ein Überschuss wird
n icht zu rü ckerstattet.

s24

Die Zahtungspfticht entsteht bei Neu- und Ersatzbauten mit dem Anschtuss an die
Wasserversorgung. Bei Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbauten einer bereits ange-
schtossenen Baute entsteht die Zahtungspfticht mit dem Baubeginn. Bei bestehenden
Gebäuden, die neu an die \l/V angeschlossen werden, entsteht die Zahtungspfl.icht mit
dem Anschluss an die WV.
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lll. Benützungsgebühr (Wasserzins)

s26
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s25

1 Der Gemeinderat kann bei Erteitung der Anschtussbewittigung bzw. bei Erteitung der
Baubewittigung eine Sicherstetlung (Vorauszahlung, Sperrkonto, Bankgarantie) für den
mutmasstichen Anschlussbeitrag, berechnet aufgru nd der bewittigten Ba uptäne, ver-
langen. Die Sicherstettung ist spätestens vor Baubeginn zu [eisten.

1 Soweit die Kosten für die Erstettung und Anderung nicht durch Erschtiessungsbeiträge
und Anschtussbeiträge gedeckt werden, sowie für den Betrieb und den Unterhatt, sind
Benützu ngsgebühren zu entrichten.

2 Der Gemeinderat kann Vorauszahtungen bis zur Höhe der mutmasslichen Jahresge-
samtgebü hren verlangen.

3 Bei Verkauf von Liegenschaften haften Verkäufer und Käufer für geschutdete oder
noch nicht abgerechnete Gebühren sotidarisch. Die Kostenanteite werden nach der Be-

zugsdauer berechnet.

s27

DerWasserzins besteht aus der Grundgebühr und derVerbrauchsgebühr. Die Erhebung
erfotgt mindestens einmat jährtich.

Bemessung

s28

Grundgebühr 1 Die Grundgebühr bemisst sich gemäss dem Tarif im Anhang.

Verbrauchs-
gebühr

2 Die Grundgebühr ist auch geschuldet, wenn kein Wasserbezug erfotgt. Auf die Grund-
gebühr wird verzichtet, wenn die Zuteitung abgebrochen und der Wasserzähter demon-
tiert oder ptombiert ist. Die Kosten für die entsprechenden Arbeiten gehen zu Lasten
des Grundeigentümers.

529

Die Verbrauchsgebühr entspricht dem vom Wasserzähter ermittetten Wasserbezug;
diese bemisst sich gemäss Tarif im Anhang. Die Abl.esung erfotgt mindestens einmat jähr-
tich.



Bauwasser,
Sonderfätte

Beitrag an
Hydranten
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s30

1 Für Bauwasser sind Beträge gemäss Tarif im Anhang zu entrichten

2 Für Festwirtschaften, Schaustetterbuden und dergteichen tegt der Gemeinderat bei der
Bewittigungserteitung die Abgaben fest.

s31

Für Erstettung, Unterhatt und Wartung der Hydrantenantage teistet die Einwohnerge-
meinde an die Wasserversorgung einen jährtichen Beitrag.

s32

Zahtungs-
pfticht

Die Zahtungspfticht entsteht mit der Rechnungsstettung.

s33

Zahtungsfrist Nach Eintritt der Zahtungspf ticht sind die Benützungsgebühren innert 30 Tagen zur Zah-
tung fättig.



Bemessung

Definition
Basis-
erschliessung

Definition
Grob-
erschtiessung

Definition
Fein-
erschtiessung
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E. ABWASSER

l. Erschtiessungsbeiträge

s34

1 Die Grundeigentümer leisten nach Massgabe der ihnen erwachsenden wirtschaftti-
chen Sondervorteite Beiträge an die Kosten der Erstettung, Anderung und Erneuerung
von Anlagen der Abwasserentsorgung. Die Verteitung der Kosten erfotgt gemäss An-
hang.

2 Die Basiserschtiessung beinhattet die grundtegenden Antagen der Abwasserentsor-
gung. Es gehören ihr die Antagen der Abwasserreinigung, Entlastungsbauwerke, Abwas-
serförderung sowie d ie Zubringer- u nd Ha uptteitungen zur Abwasserreinigungsantage
an.

3 Die Groberschliessung beinhattet die Sammetteitungen innerhatb der Bauzonen, die
unmittetbar dem zu erschliessenden Gebiet dienen und das Gerüst des Leitungsnetzes
darstetlen.
Sammelleitungen sind Leitungen, an welche die Leitungen für die Feinerschtiessung
und Hausanschtussteitungen anschliessen.

4 Die Feinerschtiessung beinhattet diejenigen Leitungen, die den Anschtuss der einzet-
nen Grundstücke (Hausanschlussteitungen) an die Sammetteitungen gewährleisten
(vergt. Anhang).

5 Eine Erstettung ist der Bau einer neuen Baute oder Anlage.

6 Eine Erneuerung ist ein voLl.ständiger Ersatz einer Baute oder Antage oder von wesent-
lichen Teiten zu deren Wiederherstettung (Sanierung). Unterhattsarbeiten getten nicht
als Erneuerung.

7 Der Unterhatt beinhattet atte Massnahmen, die für die Benützung und Erhattung einer
Baute oder Antage erfordertich sind.

s35

1 Sanierungsteitungen dienen der abwassertechnischen Erschliessung von Liegen-
schaften ausserhatb der Bauzone und haben öffenttichen Charakter.

2 Die Kosten der Sanierungsteitungen sind in der Regel von den Verursachern zu tragen.
Bei mehreren Zahtungspftichtigen erfotgt die Kostenvertegung nach Massgabe atler Ge-

schossftächen (einschtiesstich der Mauer- und Wandquerschnitte) innerhatb des Ge-
bäudekubus. Soweit der resuttierende Beitrag des Einzetnen die Aufwendungen für eine
mechanisch-biotogische Einzetktäranlage übersteigt, gehen die Kosten zu Lasten der
Speziatfinanzierung Abwasser. Der Anschtussbeitrag wird entsprechend dem Anhang
ermässigt.

Definition
Erstettung

Definition
Erneuerung

Definition
Unterhatt

Sanierungs-
teitungen



Bemessung

Definition
Gebäude-
grundftäche

Definition
anrechenbare
Geschoss-
ftäche
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ll. Anschlussbeiträge

s36

1 Für den Anschtuss an die öffenttichen Abwasserantagen erhebt die Gemeinde einen
Anschtussbeitrag in Abhängigkeit der anrechenbaren Geschossftäche und der entwäs-
serten Hartftächen der angeschtossenen Baute gemäss Anhang. Versickerungsfähige
Betäge (Sickersteine, Rasengittersteine), wetche zusätztich über einen Eintaufschacht
entwässert, werden können, zähten ats Hartftächen. Vorbehatten bteibt S 34.

2 Ats Gebäudegrundftäche gitt, die auf den Grundriss projizierte, horizontate Gebäude-
ftäche, inktusive Ktein- und Nebenbauten, von denen Wasser in die Kanatisation abge-
teitet wird.

3 Als anrechenbare Gesamtgeschossftäche gitt die Summe atler ober- und unterirdi-
schen Geschossftächen, einschtiesstich der Mauer- und Wandquerschnitte, soweit die
Räume auf atte 4 Seiten geschtossen sind.

Nicht angerechnet werden:
a) Dachgeschossftächen unter 1.50 m tichter Raumhöhe;
b) Estriche von Wohnhäusern, die für die wohntiche Nutzung zuerst einer bautichen

Veränderung bedürfen;
c) Eingeschossige, freistehende und an das Hauptgebäude angebaute Einstettgara-

gen und Einstelträume (Kteinbauten), die über keine Wasseranschtüsse verfügen

4 Fotgende Nutzungen werden unterschieden:
a) Wohn- und Bürobauten
b) Gewerbe- und lndustriebauten ohne Bürogebäude sowie Ökonomiegebäude mit

Viehhattung
c) Lagerbauten und Ökonomiegebäude ohne Viehhattung.
d) Garagen und Autoeinstellhatten etc.

Die jeweitigen Ansätze sind im Anhang zu finden.

s Bei Bauten mit gemischter Nutzung (2.B. tandwirtschafttiche Bauten) wird der An-
schtussbeitrag nach der Gesamtgeschossftäche anteitsmässig gemäss dem jeweitigen

Tarif im Anhang erhoben.

6 Der Anschtussbeitrag f ür die Gebäudegrundfl.äche und entwässerten Hartf tächen wird
gemäss Anhang berechnet.

7 Der Anschlussbeitrag wird ermässigt, wenn das Dachwasser direkt abgeteitet oder
versickert wird. Ein Anschtuss des Dachwassers an das kommunate Teit-Trennsystem
rechtfertigt keine Red uktion.

8 Für Schwimmbassins, Schwimmteiche und Zierbassins, die an die öffenttichen Ab-
wasserantagen angeschlossen sind, wird der Anschlussbeitrag pro m3 Nettoinhatt ge-

mäss Anhang erhoben.

e Bei besonderen Verhättnissen (wie z.B. ausserordenttich grossem Abwasseranfalt,
stossweise anfaltendem oder stark verschmutztem Abwasser) kann der Gemeinderat
Zuschtäge erheben. Für die entsprechende Berechnung lässt er sich auf Kosten des
Gesuchstelters von einem unabhängigen Fachmann beraten.

Unterschei-
dung nach
Nutzungen

Gemischte
Nutzung

Dachwasser
und Hart-
ftächen
Reduktion
Dachwasser

Schwimm-
bassins

Besondere
Verhättnisse



Gebäude-
abbruch,
Ersatz-
bauten

Um-, An-,
Aus- und Er-
weiterungs-
bauten

Zweck-
änderung,

Zahtungs-
pfticht

Sicher-
stettung
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10 ln fotgenden Fätlen hat ein Bauvorhaben keinen Anschtussbeitrag zur Folge:
a) Für Kteinstbauten, wetche nicht baubewittigungspftichtig sind.
b) Verglasungen von Terrassen und Batkonen.

s37

1 Wird ein bereits angeschtossenes Gebäude abgebrochen und an dessen Stette ein
Neubau errichtet, werden die Anschtussbeiträge einzeln nach Massgabe von S 36 Ab-
satz2 für die erweiterten Ftächen erhoben. Bei einer Ftächenreduktion erfotgt keine
Rückerstattung. Ersatzbauten sind Neu ba uten gteichgestettt.

2 Bei Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbauten einer bereits angeschlossenen Baute ist
ein zusätzlicher Anschtussbeitrag zu bezahten entsprechend der durch die bautichen
Veränderungen bedingten Erhöhung der anrechenbaren Geschossfläche, unabhängig
davon, ob durch die bautichen Veränderungen die öffenttichen Abwasserantagen mehr
beansprucht werden.

3 Bei bewittigungspf tichtigen Zweckänderungen angeschtossener Gebäude wird der An-
schtussbeitrag neu festgesetzt. Zahlungen früherer Anschlussbeiträge werden ange-
rechnet. Ein Überschuss wird nicht zurückerstattet.

s38

Die Zahtungspfticht entsteht bei Neu- und Ersatzbauten mit dem Anschtuss an die Ka-

nalisation. Bei Um-, An-, Aus- und Erweiterungsbauten einer bereits angeschtossenen
Baute entsteht die Zahtungspfticht mit dem Abschtuss der Bauarbeiten. Bei bestehen-
den Gebäuden, die neu an die Kanatisation angeschtossen werden, entsteht die Zah-
tungspfticht mit dem Anschluss an die Kanatisation.

s39

1 Der Gemeinderat kann bei Erteitung der Anschtussbewittigung bzw. bei Erteitung der
Baubewittigung eine Sicherstettung (Vorauszahtung, Sperrkonto, Bankgarantie)für den
mutmasstichen Anschtussbeitrag, berechnet aufgrund der bewittigten Baup[äne, ver-
[angen. Die Sicherstettung ist spätestens vor Baubeginn zu leisten.

Erhebung 2 Nach Eintritt der Zahtungspfticht bzw. erfotgter Schtusskontro[[e der Baute ertässt der
Gemeinderat d ie def initive Zahtungsverf ügung.

Zahtungsfrist 3 Der Anschlussbeitrag wird innert 30 Tagen nach Rechtskraft der Zahtungsverfügung
zur Zahtung fättig.



Benützungs-
gebühren
Grundsatz

Bemessung

Privater
Wasserbezug

Verbrauchs-
gebühr

s42

Grundgebühr 1 Die Grundgebühr bemisst sich nach Anzaht Wohnungen und ist gemäss den Tarifen
im Anhang festgetegt.

2 Die Grundgebühr wird auch geschutdet, wenn kein Wasserbezug erfotgt und daraus
resultierend kein Abwasser entsorgt wird. Auf die Grundgebühr wird verzichtet, wenn
die Liegenschaftsentwässerungsteitung von der Hauptkanalisation abgetrennt ist. Die

Kosten für die entsprechenden Arbeiten gehen zu Lasten des Grundeigentümers.

s43
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lll. Benützungsgebühr

s40

1 Soweit die Kosten für die Erstettung und Anderung nicht durch Erschtiessungsbeiträge
und Anschtussbeiträge gedeckt werden sowie für den Betrieb, die Erneuerung und den
U nterhatt sind Benützungsgebüh ren zu entrichten.

2 Der Gemeinderat kann Vorauszahlungen bis zur Höhe der mutmasstichen Jahresge-
samtgebü hren vertangen.

3 Bei Verkauf von Liegenschaften haften Verkäufer und Käufer für geschutdete oder
noch nicht abgerechnete Gebühren solidarisch. Die Kostenanteite werden nach der Be-

zugsdauer berechnet.

s41

1 Die Benützungsgebühr für die Abwasserantagen besteht aus der Grundgebühr und der
Verbrauchsgebühr. Die Erhebung erfotgt mindestens einmat jährtich.

2 Für Liegenschaften, die ihr Wasser nicht von der Gemeinde beziehen, das Abwasser
jedoch über die Gemeindekanatisation entsorgen, wird für die Zähtung des Abwassers
von der Wasserversorgung eine Wasseruhr eingebaut und eine entsprechende Benüt-
zungsgebühr verrechnet.

1 Die Verbrauchsgebühr für die Abwasserantagen richtet sich nach dem Frischwasser-
verbrauch. DerTarif bemisst sich gemäss Anhang.

2 Die Verbrauchsgebühr kann durch den Gemeinderat ermässigt werden, wenn nachge-
wiesenermassen und erlaubterweise in grösserem Umfang Frischwasser nach dem Ge-

brauch nicht der Kanatisation zugeteitet wird (Landwirtschaftsbetriebe, Gärtnereien,
Produktionsbetriebe, Kühtwasser usw.).

3 Die Verbrauchsgebühr kann erhöht werden, wenn nachgewiesenermassen Regen-

wasser verschmutzt wird und in die Kanatisation abgeteitet wird.

4 Die Verbrauchsgebühr für die Regenwassernutzung wird mittets separatem Wasser-
zähter gemessen.
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5 Bei besonders grosser Verschmutzung und stossweiser Betastung der Abwässer er-
hebt der Gemeinderat einen angemessenen Zuschlag. Der Gemeinderat kann sich von
einem unabhängigen Fachmann beraten lassen.

6 Bei Ökonomiegebäuden mit Tierhattung wird der Verbrauch mit einem zweiten Was-
serzähler ermittett. Die Verbrauchsgebühr Abwasser entfättt, sofern das Abwasser in

ei ne vorschriftsgemässe Ja uchegrube geteitet wird.

7 Sofern von der V/V Leutwit bezogenes Wasser in Trinkwasserquatität bei gewerbticher
Nutzungversickert oderverdunstetwird (durch Bewässerungsantagen etc.), werden die
Verbrauchsgebühren Abwasser erlassen. Die Kosten für den Einbau, den Betrieb und
den Unterhatt der erforderlichen Messeinrichtung trägt der Liegenschaftseigentümer.

s44

Zahtungs-
pfticht

Die Zahtungspfticht entsteht mit der Rechnungsstettung

s4s

Zahtungsfrist Nach EintrittderZahtungspftichtsind die Benützungsgebühren innert30Tagen zurZah-
tung fättig.

Rechtsschutz

Vottstreckung

Ubergangsbe-
stimmungen

Revision

F. RECHTSSCHUTZ UND VOLLZUG

s46

1 Für den Rechtsschutz und das Verfahren gitt 5 35 BauG.

2 Die Vottstreckung richtet sich nach dem SS 76 ff. VRPG

O. ÜECNGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

947

1 Die Gebühren und Beiträge, deren Zahtungspfticht unter dem früheren Regtement
eingetreten ist, werden durch das neue Regtement nicht berührt.

2 Die im Zeitpunkt des lnkrafttretens hängigen Gesuche werden nach den Vorschriften
d ieses Regtements beurteilt.

3 Das Reglement über die Finanzierung von Erschtiessungsantagen sowie der Anhang
können durch Gemeindeversammtungsbeschtuss jederzeit ganz oder teilweise revi-
diert werden.

s48

Dieses Regtement wird am 28. November 2025 von der Gemeindeversammlung be-
schtossen.
Das Regtement über die Finanzierung von Erschliessungsantagen der Gemeinde Leut-
wiI vom 21. Juni 2004 wird auf den Zeitpunkt der Rechtskraft aufgehoben.

lnkrafttreten
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IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Gemeind ann Der

Stephan Kuhnen

d hreiber ai
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Stichwortverzeichnis

Abwasserbeseitigung 4
Abwasserentsorgung 15

Anbauten 12,17
Anderung 4, 6,9,10, 13, 15, 17

Antagen mit Mischfunktion 7

Anschlussbeiträge 4, 5, 12, 13, 17

Auftage 7

Ausbauten 12
Ausnützungsmögtichkeiten 6

Basiserschtiessung 9, 10

Bauabrechnung 7

Bautiefe 6
Bauwasser 13

Beitragsperimeter 6

Beitragsptan 6,7,8
Belagserneuerung 10

Beteuchtung 9,10
Bemessung 9, 1 1, 13, 15, 16, 18

Benützungsgebühren 4, 13, 14, 17, 19

Besondere Verhäl.tnisse 1 6

Bewittigungsverfa hren 4
Dachwasser 16

Einzetverfügung 6
Erhebung 12,13,17,18
Erneuerung 4, 6, 9, 10, 17
Ersatzbauten 12,17
Erschtiessungsbeiträge 4,5,6,7 ,9, 10, 1 1 , 13,

15,17
Erschliessungsf unktion 9
Erstettung 4, 6,9, 10, 13, 15, 17

Erweiterungsbauten 1 2, 17
Fättigkeit 6,7,8
Feinerschtiessung 7,9
Finanzierun I 1, 4,6,10,21
Fturweges 9

Fuss- und Radwege 10

Gebäudeabbruch 12,17
Gehweg 7,9
Gettungsbereich 4
Gemeindestrassen 9
Gemischte Nutzung 12, 16

Grundeigentümer 4, 6,7, 9, 15

Grundgebühr 13,18
Grundpfandrecht 7

Grundstückgrösse 6
Härtefäl.te 5

Hauptsammetstrassen 9
Heissteerung 10

Hydranten 13

lnkrafttreten 21

Kanatisation 18

Kantonsstrassen I
Kosten 4,6,9, 10, 13, 15,17
Linienführung 9

Löschschutz 12

Mehrwertsteuer 5

Neubau 9
Nutzungen 12,16
Privatstrassen 10

Quartierschliessungsstrassen QES I
Rechtskrafl 7,21
Rechtsschutz 20
Rückerstattung 5

Sanierungsteitungen 1 5

Schwimmbassins 12,16
Sicherstettung 12,17
Sondervorteite 6,9, 15

Strassen 4,7 ,9, 10

Strassenabschlüssen 9

Strassenentwässerung 9, 1 0

Strassenrückbau 9
Strassenverbreiterung 9

Tragfähigkeit 9

überbauten Grundstücken 7
Umbauten 12,17
Unterhatt 9,10,13,17
Unterhaltskosten 10

unüberbauten Grundstücken 7

Verbindungsstrassen 9

Verbrauchsgebühr 4, 13, 18

Verjährung 5

Verzug 5

Viehhattung 12
Vottstreckung 7,20
Vorteistungen 7

Wasserversorgung 4, 11, 12, 13, 18

Zahtungserteichterungen 5

Zahtungsfrist 13, 14, 17, 19

Zahtungspf licht 5, 7 , 12,14, 17 , 19,21
Zufahrtstrassen ZS 9
Zufahrtsweg ZW 9
Zweckänderung 12,17
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Schemaskizze
Grund-, Grob-,
Feinerschlies-
sung

Anhang

Die jeweiligen Verweise auf $ beziehen sich auf das Erschliessungsfinanzierungsregle-
ment.
Alle Gebühren verstehen sich in CHF exkl. MWST

Grunderschliessung:

Übergeordnetes Verkehrsnetz
(Hauptverkehrsstrasse)

Groberschliessung:

- 

Sammelstrasse

Feinerschliessung:

: Erschliessungsstrasse

Zufahrten:

Hauszufahrt



Grob-, Fein-
erschliessung;
Kostenanteil
(s 1e)

-3-

A. STRASSEN

l. Erschliessungsbeiträge

Groberschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Grob-
erschliessung betragen :

- für die Erstellung

- für die Anderung

- für die Erneuerung

Feinerschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Fein-
erschliessung betragen:

- für die Erstellung

- für die Anderung

- für die Erneuerung

7O o/o

70 o/o

0%

100 %

1OO o/o

O o/o



Grob-, Fein-
erschliessung;
Kostenanteil
(s 21)

-4-

B. WASSERVERSORGUNG

l. Erschliessungsbeiträge

Groberschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Grob-
ersch liessung betragen :

- filr die Erstellung

- für die Anderung

- für die Erneuerung

Feinerschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Fein-
erschliessung betragen :

- für die Erstellung

- für die Anderung

- für die Erneuerung

70%

70 o/o

0 o/o

100 %

100 %

0%



Anschlussbeitrag
(s 22)

5-

ll. Anschlussbeiträge Wasser

a) Wohn- und Bürobauten pro m2 der anrechenbaren
Geschossfläche nach Att. 22

b) Gewerbebauten / lndustriebauten / Ökonomiege-
bäude mit Viehhaltung ohne Bürogebäude pro m2 der
Gesamtgeschossfläche

c) Übrlge Bauten (industrielle und gewerbliche Lagerflä-
chen, Ökonomiegebäude ohne Viehhaltung usw.) pro
m2 der anrechen baren Geschossfläche

d) Garagen und Autoeinstellhallen etc. pro m'der anre-
chenbaren Gesamtgeschossfläche

e) Pro m3 Nettoinhalt von Schwimmbassins, Schwimm-
teichen und Zierbassins > 10 m"

f) ReduktiondesAnschlussbeitrages:
Der Anschlussbeitrag wird reduziert, sofern durch
den G ru ndeige ntu mer 1 00 o/o Ersch liessu n gsbeiträge
geleistet wurden. Die Reduktion entspricht maximal
dem bezahlten Erschliessungsbeitrag.

CHF

30

10

15

20 o/o

25

50



Grundgebühr
(s 28)

Bauwasser,
Sonderfälle
(s 30)

Verbrauchsgebühr Die Verbrauchsgebühr beträgt pro m"
(s 2e)

-6-

lll. Benützungsgebühren Wasser

Zählergebühr:

NW20 mm (5 mc)

NW25 mm (7 m3)

NW32 mm (10 ms)

NW40 mm (20 m3)

NW50 mm (30 m3)

Ftir alle weiteren Zählergrössen pro m"

Grundgebühr für 1 Haushalt / Gewerbe

Bauwasser
Liegenschaft mit bis zu zwei Wohnungen, pauschal

Jede weitere Wohnung

ÜUrige Sonderfälle
(sofern der Wasserverbrauch nicht gemessen wird)

Sonderfälle Wasserbezug ab Hyd rant
Bearbeitungsgebühr

Verbrauchsgebühr pro m3

CHF

50

70

100

200

300

10

50

570

120

115 -230

100

2

2



Grob-, Fein-
erschliessung;
Kostenanteil
(s 35)
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C. ABWASSERENTSORGUNG

l. Erschliessungsbeiträge

Groberschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Grob-
erschliessung betragen:

- für die Erstellung

- für die Anderung

- für die Erneuerung

Feinerschliessung
Die Beiträge der Grundeigentümer an die Kosten der Fein-
erschliessung betragen :

- für die Erstellung

- für die Anderung

- für die Erneuerung

70%

70 o/o

0 o/o

100 o/o

1OO o/o

O o/o
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ll. Anschlussbeiträge Abwasser

a) Pro m2 Gesamtgeschossfläche:
- Pro m2 Wohn- u. Bürobauten ($ 32)

- Pro m2 Gewerbebauten / lndustriebauten ohne Bürobauten /
Ökonomiegebäude mit Viehhaltung (S 36)

- Pro m2 Übrige Bauten (industrielle und gewerbliche Lagerflä-
chen, Ökonomiegebäude ohne Viehhaltung usw.) ($ 36)

- Pro m2 Garagen und Autoeinstellhallen etc.

b) Pro m2 der gesamten Gebäudegrundfläche:

Einleitung in Bach mit Bewilligung

Einleitung in Kanalisation mit Ausnahmebewilligung

c) Pro m2 der entwässerten Hartflächen

d) Schwimmbäder pro m3 Nettoinhalt

Pro m3 Nettoinhalt von Schwimmbassins, Schwimmtei-
chen und Zierbassins > 10 m"

e) Versickerung oder direkte Einleitungen des Dachwassers
in den Vorfluter
Ableitung in Bach mit

0 Reduktion des Anschlussbeitrages bei Erschliessungsbeiträgen:
Der Anschlussbeitrag wird reduziert, sofern durch die Grundei-
gentümer 100 % Erschliessungsbeiträge (Abwasser) geleistet
wurden. Die Reduktion entspricht maximal dem bezahlten Er-
schliessungsbeitrag. Dies gilt sinngemäss für Sanierungsleitun-
gen ausserhalb Baugebiet.

CHF

entfällt ganz

6

20 o/o

50

40

35

25

45

6

45

25

40

Reduktion
Anschlussbeitrag
beiVersickerung
oder Ableitung

Reduktion
Anschlussbeitrag



Grundgebühr
(s 42)

Verbrauchs-
gebühren
(s 43)
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lll. Benützungsgebühren Abwasser

Zählergebühr

Pro m" Zahlergrösse Wasser, pro Jahr und Anschluss

NW20 mm (5 m3)

NW25 mm (7 m3)

NW32 mm (10 m3)

NW40 mm (20 m3)

NW 50 mm (30 m3)

Für alle weiteren Zählergrössen pro m'

Grundgebühr für 1 Wohnung / Gewerbe

Verbrauchsgebühr
a) Der Preis pro m" Wasserbezug beträgt

b) Regenwassernutzu ngsan lagen (Toilettenspülung, Waschmaschine,
usw.), pauschal pro Jahr

Der Wasserbezug aus Regenwasser wird mittels zweiter Wasser-
zähler gemessen.

CHF

0

50

70

100

200

300

10

150

3.50

Die Benüt-
zungsgebühr

wird analog
dem Preis unter

a) verrechnet.
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Stichwortverzeichnis

Bauwasser 5
Erschliessungsbeiträge 4, 7

Grundeigentümer 4, 7
Reduktion 4, 7


